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TeamViewer AG, Göppingen 

 

ISIN DE000A2YN900 (WKN A2YN90) 

 

Ordentliche Hauptversammlung der TeamViewer AG 

am 15. Juni 2021 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach 

§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C19-Aus-

wBekG (wie nachstehend definiert) 

 

Die Einberufung der Hauptversammlung der TeamViewer AG enthält bereits Angaben zu den Rech-

ten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) i.V.m. § 1 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-

tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 

(C19-AuswBekG). Die nachfolgenden Angaben dienen einer weiteren Erläuterung dieser Rechte. 

 

I. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 

Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können ver-

langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten, wobei 

jedem neuen Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. 

Das Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis 

spätestens zum Ablauf des 15. Mai 2021 (24.00 Uhr (MESZ)), zugehen. Später zugegan-

gene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  

Tagesordnungsergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu übermitteln: 

TeamViewer AG 

- Vorstand – 

Bahnhofsplatz 2 

73033 Göppingen 
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Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, 

dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 

erforderlichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-

stands über das Verlangen halten. Für die Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG 

Anwendung, für die Fristberechnung gilt § 121 Abs. 7 AktG entsprechend. 

Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie 

bei der Einberufung. Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/German/4600/hauptversammlung.html zu-

gänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

wie folgt: 

 

§ 122 AktG Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusam-

men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schrift-

lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an 

den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der 

Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines 

geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuwei-

sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlan-

gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 

Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntge-

macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Ge-

sellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 

30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzu-

rechnen. 
 

 

II. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu be-

stimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers 

übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlä-

gen bedarf es keiner Begründung. Gegenanträge zur Tagesordnung und Wahlvorschläge 

sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:  

TeamViewer AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 

 

https://dejure.org/gesetze/AktG/121.html
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Bis spätestens zum Ablauf des 31. Mai 2021 (24.00 Uhr (MESZ)) unter der vorgenannten 

Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden un-

ter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des 

Aktionärs und – bei Anträgen – der Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/Ger-

man/4600/hauptversammlung.html zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der 

Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Die Gesellschaft kann von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Be-

gründung sowie eines Wahlvorschlags absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände ge-

mäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Ausschlusstatbestände im Sinne des § 126 Abs. 2 AktG 

betreffen gesetzes- und satzungswidrige sowie rechtsmissbräuchliche Gegenanträge und 

gelten sinngemäß auch für Wahlvorschläge (§ 127 Satz 1, § 126 Abs. 2 AktG).  

Der Vorstand behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenzufassen, 

wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge 

stellen.  

Bei Wahlvorschlägen kann eine Veröffentlichung außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genann-

ten Fällen gemäß § 127 Abs. 3 AktG auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht die 

Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 enthält, mithin wenn der Vorschlag nicht den Namen, 

den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält. 

Bis spätestens zum Ablauf des 31. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), von ordnungsgemäß an-

gemeldeten Aktionären über das unter der Internetadresse https://ir.teamviewer.com/web-

sites/teamviewer/German/4600/hauptversammlung.html zugängliche HV-Portal bei der Ge-

sellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Rahmen der virtuel-

len Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

wie folgt:  

 

§ 126 AktG Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 

1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 

zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der 

Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Auf-

sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die 

in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zu-

gangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zu-

gänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 

3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht 

zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

würde, 
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2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Be-

schluss der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktio-

närs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zu-

gänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Be-

gründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptver-

sammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist 

und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertre-

tenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung 

nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlun-

gen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht 

hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-

samt mehr als 5000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Ge-

genanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 

zusammenfassen. 

 
 

§ 127 AktG Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-

schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-

den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 

enthält. 

 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschluss-

fassung (Auszug) 

(3) (Satz 4:) Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat 

deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 
 

 

III. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 C19-AuswBekG  

 

Aktionäre haben nach ordnungsgemäßer Anmeldung das Recht, im Wege der elektroni-

schen Kommunikation Fragen zu stellen. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem 

Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Etwaige Fragen sind bis spätestens einen Tag vor 

der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 13. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ), über das 
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unter der Internetadresse https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/Ger-

man/4600/hauptversammlung.html zugängliche HV-Portal der Gesellschaft einzureichen. 

Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Frage einreichen“ vorgesehen. Eine Einreichung 

von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist nicht möglich.  

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist können Fragen nicht mehr eingereicht werden. 

Auch während der Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. Es ist vorge-

sehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich namentlich zu 

nennen. Bitte beachten Sie dazu noch die weitergehenden Erläuterungen zu den Aktionärs-

rechten und zum Datenschutz am Ende der Einladungsbekanntmachung. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des C19-AuswBekG lauten 

wie folgt: 

§1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesell-

schaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(1) Die Entscheidungen über die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung 

im Wege elektronischer Kommunikation nach § 118 Absatz 1 Satz 2 des Aktien-

gesetzes (elektronische Teilnahme), die Stimmabgabe im Wege elektronischer 

Kommunikation nach § 118 Absatz 2 des Aktiengesetzes (Briefwahl), die Teil-

nahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung 

nach § 118 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes und die Zulassung der Bild- und 

Tonübertragung nach § 118 Absatz 4 des Aktiengesetzes kann der Vorstand der 

Gesellschaftauch ohne Ermächtigung durch die Satzung oder eine Geschäfts-

ordnung treffen. 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-

halten wird, sofern 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunika-

tion (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung 

möglich ist, 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunika-

tion eingeräumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in 

Abweichung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf 

das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglich-

keit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung ein-

geräumt wird. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Er-

messen, wie er Fragen beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen 

bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektronischer 

Kommunikation einzureichen sind. 
 

***** 


